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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die Richtlinie 408 ist eine der wesentlichen Grundlagen für die Arbeit der Mitarbeiter, die im 
Bahnbetrieb tätig sind. Die Richtlinie 408 enthält Verfahrensregeln, die ganz überwiegend unab-
hängig von der konkreten in einem Stellwerk im Einsatz befindlichen Technik formuliert sind. Ins-
besondere für Fahrdienstleiter und Weichenwärter gibt es deshalb für die Bedienung der Signal-
anlagen zusätzlich die Richtlinien aus der Reihe 482, in denen spezifisch für die verschiedenen 
Signalanlagen die entsprechenden Inhalte dargestellt werden.

Richtlinien werden zum Beispiel aufgrund gesetzlicher Änderungen, regelmäßiger Überprü-
fungen auf Neuerungen, Behebung von Fehlern oder auch der Schließung sicherheitsrelevanter 
Regelungslücken angepasst. Wie bereits im Heft 12/2014 im Zusammenhang mit dem Regelmä-
ßigen Fortbildungsunterricht beschrieben, gibt es für die Richtlinie 408 zum 13. Dezember 2015 
eine Neuherausgabe, die vorwiegend durch die Vorgaben der europäischen Rahmenrichtlinien 
motiviert ist. Unabhängig davon befindet sich darin – neben anderen – auch eine wichtige inhalt-
liche Änderung, die im Vorgriff zur Neuherausgabe bereits im Jahre 2014 mit einer Betrieblichen 
Weisung (Ausnahme Nr. 106 zu Richtlinie 408.01 – 09) in Kraft gesetzt wurde: der Umgang mit 
dem Thema „Aufgehobene Signalabhängigkeit – Neue Regeln für Merkhinweise und Sperren“. 
Hierzu hatten wir bereits in der BahnPraxis 4/2014 und 8/2014 jeweils für elektromechanische 
Stellwerke und Spurplanstellwerke berichtet. In diesem Heft folgt nun der dritte und letzte Teil ab 
Seite 3, speziell für Elektronische Stellwerke (ESTW).

Ebenfalls bereits zum Dezember 2014 wurden in der Richtline 482 mit der neuen Modulreihe 
482.6 die Bedienungsrichtlinien für die Bahnübergangssicherungsanlagen neu geordnet. Auch 
hier waren neben der Aufgabe, die im Laufe der Zeit entstandenen vielfachen Doppelungen des 
Bahnübergangsregelwerks zu beseitigen, auch sicherheitlich motivierte Anlässe gegeben. Einer 
davon ist zum Beispiel die nun eigenständige Einordnung der immer noch häufig im Bestand 
befindlichen Fü 60-Anlagen. Diese waren bisher nur als Anhang der EBÜT-Anlagen (standardi-
sierte Bahnübergangssicherungsanlagen aus den 1980er Jahren) zu finden, was zum Beispiel das 
Verständnis der Wirksamkeitsschaltung erschwerte. Die Darstellung der neuen Struktur der Richt-
linie für die Bahnübergangssicherungsanlagen findet sich ab Seite 7.

Nachdem nun einige Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Winter im Wesentlichen überwunden 
ist und das Frühjahr allerorten seine Boten aussendet, bietet sich die Gelegenheit, sich als Resü-
mee in einem dritten Beitrag mit den gemachten Erfahrungen des Winterdienstes zu befassen. 
Denn wie uns immer wieder klar wird: Nach dem Winter ist vor dem Winter.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund,

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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Beispiel Elektronisches Stellwerk

Im Bahnhof Gießen ist die Signalabhän-
gigkeit der Weiche 20W301 aufgehoben. 
Der Fahrdienstleiter muss auch hier die 
Besonderheit dadurch kennzeichnen, 
dass er Merkhinweis „!“ an der betref-
fenden Weiche eingibt. Bis zur Realisie-
rung einer entsprechenden Software- 
anpassung lässt Ausnahme 106 zu, 
dass der Fahrdienstleiter ersatzweise 
den Merkhinweis „ARB“ verwendet. Mit 
der Eingabe „ME,ARB,20W301“ gibt der 
Fahrdienstleiter den Merkhinweis ein 
(Abbildung 1).

Neue Regeln für Merkhinweise und Sperren

Aufgehobene Signalabhängigkeit

Rainer Meffert, DB Netz AG, I.NPB 4, Geschäftsführung Richtlinie 408, Frankfurt am Main

Mit Ausnahme Nr. 106 zu Richtlinie 408.01 – 09 hat die DB Netz AG neue Regeln zu Merkhinweisen und Sperren bei 
aufgehobener Signalabhängigkeit bekanntgegeben. Dieser Beitrag erläutert die Hintergründe und zeigt anhand von 
Beispielen, wie die neuen Regeln anzuwenden sind.

Abbildung 1
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Nach der Verarbeitung zeigt die Doppellinie 
an Weiche 20W301 an, dass eine Sperre 
gesetzt ist (Abbildung 2).

Um eine Verwechslung mit der ursprüng- 
lichen Verwendung des Merkhinweises ARB 
auszuschließen, trägt der Fahrdienstleiter 
das betroffene Element mit dem Zusatz „!“ 
in den Merkspeicher ein. Für die Weiche 
20W301 lautet der Eintrag „20W301 !“  
(Abbildung 3)

Abbildung 4

Die durch den Merkhinweis „ARB“ gesetzte 
Sperre an der Weiche 20W301 verhindert 
allerdings nicht das Einstellen von Zug-
straßen, für welche Weiche 20W301 als 
Flankenschutzeinrichtung dient. Deshalb 
schreibt Modul 408.0601 (Ausnahme 106) 
in Abschnitt 3 Absatz (3) d) vor, dass der 
Fahrdienstleiter Merkhinweis „!“ bzw. er-
satzweise Merkhinweis „ARB“ zusätzlich 
an den Fahrwegweichen eingeben muss, 
für welche die betroffene Weiche Flanken-

schutzeinrichtung ist. Übertragen auf un-
ser Beispiel bedeutet dies: Der Fahrdienst-
leiter muss Merkhinweis „ARB“ an Weiche 
20W302 eingeben (Abbildung 4).

Der Merkhinweis „ARB“ an Weiche 20W302 
ist „so lange erforderlich, bis die betroffe-
ne Flankenschutzeinrichtung gesichert ist 
bzw. bis die Bedingungen für einen Verzicht 
auf Handverschluss einer Schutzweiche 
nach Abschnitt 1 Absatz (2) erfüllt sind.“ 

Das heißt für unser Beispiel: Der Fahr-
dienstleiter Gießen darf den Merkhinweis 
„ARB“ an Weiche 20W302 wieder entfer-
nen, wenn Weiche 20W301 durch Hand-
verschluss gesichert ist (Modul 408.0601 
Abschnitt 1 Absatz (1) c). 

Für den Handverschluss einer Schutzwei-
che lässt Modul 408.0601 Abschnitt 1 Ab-
satz (2) d) und e) Erleichterungen zu, die 
auch in diesem Beispiel anwendbar sind:
n	 Der Fahrdienstleiter darf auf den Hand-

verschluss der Weiche 20W301 verzich-
ten, wenn er Flankenschutz zusätzlich 
durch ein Signal Hp 0 herstellen kann. 
Hierzu stellt er fest, dass die Haltstel-
lung des Sperrsignals 2011X sicher ange-
zeigt wird und gibt an diesem Sperrsig-
nal „Sperre nach Modul 408.0403 Nr. 13“ 
ein, indem er es in Haltstellung sperrt. 
Da das Sperren des Sperrsignals 2011X 
in der Praxis nicht länger dauert als das 
Eingeben des Merkhinweises „ARB“ an 
Weiche 20W302, kann der Fahrdienstlei-
ter Gießen den in Abbildung 5 dargestell-
ten Zustand auch sofort herstellen.

n	 Ebenfalls darf der Fahrdienstleiter 
auf den Handverschluss der Weiche 
20W301 verzichten, wenn „auf dem 
Gleis, in dem die Schutzweiche liegt, 
keine Fahrzeugbewegungen stattfin-
den“. Durch die Eingabe des Merkhin-
weises „ARB“ an der Weiche 20W301 
können Zug- und Rangierstraßen nicht 
bzw. nur mit Sperrumgehung eingestellt 
werden. Dadurch kann der Bediener si-
cherstellen, dass auf dem Gleis, in dem 
die Schutzweiche liegt, keine Fahrzeug-
bewegungen stattfinden.

Mit diesem Zustand ist es zulässig, im be-
nachbarten Gleis Zugfahrten durchzufüh-
ren, ohne dass Weiche 20W301 mit einem 
Handverschluss gesichert sein muss (Ab-
bildung 6).

Wenn Weiche 20W301 gegen die Spitze be-
fahren werden soll, ist es erforderlich, sie 

Abbildung 3

Abbildung 2
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durch Handverschluss zu sichern (Modul 
408.0601 Abschnitt 1 Absatz (1) c)). Der Mit-
arbeiter, der den Handverschluss anbringt, 
wird zweckmäßigerweise beantragen, die 
Weiche 20W301 zu sperren, um „gegen die 
von bewegten Schienenfahrzeugen ausge-
henden Gefahren gesichert“ zu sein (Mo-
dul 408.0902 Abschnitt 2 Absatz (1) d)); 
außerdem wird er beantragen, die Weiche 
gegen Umstellen zu sperren, um beim An-
bringen des Handverschlusses nicht von 
sich bewegenden Weichenteilen gefährdet 
zu werden.

Zum Sperren der Weiche gegen Befahren 
gibt der Fahrdienstleiter Merkhinweis „X“ 
an Weiche 20W301 ein (Modul 408.0902 
Abschnitt 2 Absatz (2) a) und Absatz (5) in 
Verbindung mit Modul 408.0402 Nr. 8 und 
408.0403 Nr. 12 „Sperre im gesperrten Ab-
schnitt“) und weist die Sperrung nach. Zum 
Sperren der Weiche 20W301 gegen Umstel-
len gibt er Sperre nach Modul 408.0403 Nr. 
13 ein, indem er sie einzeln sperrt (Modul 
408.0901 Abschnitt 3). Abbildung 7 zeigt, 
wie dieser Zustand aussieht.

Nachdem der Mitarbeiter den Handver-
schluss angebracht hat und dem Fahr-
dienstleiter den Entfall des Anlasses der 
Sperrung mitgeteilt hat, darf der Fahr-
dienstleiter die Sperrung der Weiche 
20W301 gegen Befahren aufheben. Das 
heißt: Er weist das Aufheben der Sper-
rung nach und löscht den Merkhinweis 
„X“. Merkhinweis „ARB“ bleibt bestehen. 
Außerdem darf er die Sperrung des Signa-
les 2011X aufheben, weil er die durch Hand-
verschluss gesicherte Weiche 20W301 jetzt 
als Schutzweiche verwenden darf. Einen 
eventuell noch vorhandenen Merkhin-
weis „ARB“ an der Weiche 20W302 dürf-
te er aus dem gleichen Grund entfernen. 
Weiche 20W301 bleibt gegen Umstellen ge-
sperrt (Modul 408.0601 (Ausnahme 106) 
Abschnitt 3 Absatz (3) e)): Dies schützt 
nicht nur den Mitarbeiter, der den Hand-
verschluss anbringt, vor Verletzungen, 
sondern verhindert auch, dass der Antrieb 
der Weiche 20W301 gegen den Handver-
schluss anläuft. Abbildung 8 zeigt den so 
entstandenen Zustand.

In diesem Zustand wirkt der weiterhin vor-
handene Merkhinweis „ARB“ an Weiche 
20W301 als Sperre. Das heißt: Bei allen 
Zugstraßen, bei denen Weiche 20W301 
befahren wird, erzwingt die Sperre eine 
Sperrumgehung – unabhängig davon, ob 
der Anstoß aus der Zuglenkung kommt 

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 7

oder aus einer Start-Ziel-Bedienung des 
Fahrdienstleiters. Die Sperre erinnert 
den Fahrdienstleiter jetzt daran, dass er 
die Triebfahrzeugführer durch Befehl 9 

anweisen muss, die Weichen mit höchs-
tens 50 km/h zu befahren (soweit in den  
Örtlichen Richtlinien nicht zugelassen ist, 
dass er auf den Befehl verzichten darf ),  
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bevor er eine Zugfahrt über Weiche 20W301 
zulässt (Abbildung 9).

Ausblick

Ausnahme 106 wird mit der Neuheraus-
gabe der Richtlinie 408 zum 13.12.2015 in 
das Modul 408.0601 eingearbeitet. Die 
Ausnahme kann daher zu diesem Zeit-
punkt entfallen. Die Module 408.0402 – 
Merkhinweise anbringen bzw. eingeben 
– und 408.0403 – Sperren anbringen bzw. 
eingeben – werden mit der Neuherausga-
be der Richtlinie 408 jeweils in drei Ab-
schnitte untergliedert. Hierbei erhalten 
die bisher unter der Spaltenüberschrift 
„Gleisbildstellwerk“ zusammengefass-
ten Regeln für Relaisstellwerke und elekt-
ronische Stellwerke jeweils einen eigenen 
Abschnitt. Dies erleichtert das Zuordnen 
der jeweils zutreffenden Regel; insbeson-
dere bei Elektronischen Stellwerken wird 
es leicht erkennbar, dass sich die Sperr-
wirkung in den meisten Fällen aus einem 
Merkhinweis ergibt (Abbildung 10).

Bei den Regeln zu Sperren in Gleisbildstell-
werken wird für Nummernstellpulte klar-
gestellt, dass die einzugebenden Sperren 
keine frei wählbaren Alternativen zu den 
anzubringenden Hilfssperren sind, son-
dern verpflichtend: Nur eine eingegebe-
ne Sperre wirkt sowohl bei Bedienung am 
Stelltisch bzw. an der Stellwand als auch 
bei Bedienung vom Nummernstellpult aus 
(Abbildung 11).

Neben dem hier vorgestellten Merkhinweis 
„!“ wird es künftig auch einen neuen Merk-
hinweis „BEF“ geben. Dieser Merkhinweis 
soll den Fahrdienstleiter daran erinnern, 
dass vor Zulassen einer Zugfahrt ein Befehl 
erforderlich ist, und zwar in Situationen, 
bei denen kein anderer Merkhinweis vor-
geschrieben ist, zum Beispiel bei gestörter 
PZB. Mehr zu diesem Thema schreiben wir 
in einem der nächsten Hefte.	 n

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10 Abbildung 11

Alle Abbildungen dieses Beitrags: Quelle DB Netz AG
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An Bahnübergängen wird gemäß Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
und Straßenverkehrsordnung (StVO) den 
Schienenfahrzeugen der Vorrang einge-
räumt. Die Bestimmungen der EBO geben 
aber auch vor, unter welchen Bedingungen 
Bahnübergänge (BÜ) zu sichern sind. Ab-
hängig von den gefahrenen Geschwindig-
keiten der Züge, den Zugfolgen, aber auch 
in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Be-
nutzung, der zu befahrenden Geschwin-
digkeit und der Einsehbarkeit des Bahn-
überganges durch Wegebenutzer werden 
die Bahnübergänge nicht technisch oder 
technisch gesichert. 

Die technische Sicherung erfolgt in der 
Regel durch 
n	 Lichtzeichen oder Blinklichter,
n	 Lichtzeichen mit Halbschranken oder 

Blinklicht mit Halbschranken,

n	 Lichtzeichen mit Schranken bzw.
n	 Schranken, umgangssprachlich auch 

als Vollschranken bezeichnet (Abbil-
dung 1).

Ebenso vielfältig wie die technischen Si-
cherungen selbst sind auch Funktion und 
Bedienung der Bahnübergangssicherungs-
anlagen.

Steuerung

Aufgrund ihrer Bedienung bzw. Ansteu-
erung lassen sich die Bahnübergangs- 
sicherungsanlagen in folgende drei Grup-
pen einteilen:
n	 wärterbediente,
n	 zuggesteuerte und
n	 signalgesteuerte Bahnübergangssi-

cherungsanlagen (Definitionen siehe 
nebenstehenden Auszug). 

Stephan Respondek, DB Netz AG, I.NPB 4, Fachautor betrieblich technisches Regelwerk, Berlin

Mit der Neustrukturierung des Bedienregelwerkes für die Bahnübergangssicherungsanlagen wurden diese durch 
eine Gruppe von Fachautoren auch inhaltlich überarbeitet. Ein Schwerpunkt dabei war die Verwendung einheitlicher 
Begriffe. Durch die Neustrukturierung wird es zukünftig möglich sein, Änderungen schneller und mit weniger Aufwand 
zu realisieren. Aber auch für den Bediener wird es einfacher. Er erhält nur noch die für die Bedienung bzw. Überwa-
chung der Bahnübergangssicherungsanlagen in seinem Verantwortungsbereich erforderlichen Richtlinien.

Auszug aus Ril 482.6009 
Bahnübergangssicherungsanlagen 
Begriffe

Bahnübergangssicherungsanlage 
wärterbedient
Eine wärterbediente Bahnübergangssiche-
rungsanlage wird mittels Kurbel, elektrischer 
Winde oder elektrischem Antrieb manuell be-
dient.

Bahnübergangssicherungsanlage 
zuggesteuert
Eine zuggesteuerte Bahnübergangssiche-
rungsanlage wird über Gleisschaltmittel 
durch ein fahrendes Eisenbahnfahrzeug 
selbsttätig ein- und ausgeschaltet.

Bahnübergangssicherungsanlage 
signalgesteuert
Eine signalgesteuerte Bahnübergangssiche-
rungsanlage ist in die Fahrstraße integriert. 
Das Signal lässt sich erst in die Fahrtstellung 
bringen, wenn der Bahnübergang technisch 
gesichert ist.

Neustrukturierung des Bedienregelwerkes für 
Bahnübergangssicherungsanlagen

Blinklichtanlage mit Fußgängersignalen und Schranken nur für die Zufahrtrichtungen
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Wärterbedient
Wie das Wort „wärterbedient“ schon er-
ahnen lässt, wird eine solche Bahnüber-
gangssicherungsanlage von einem Wärter 
und zwar von einem Schrankenwärter be-
dient. Der dreht mittels Kurbeln und der 
dazu gehörenden Mechanik die Schranken 
zu und auf (Abbildung 2). Bei elektrisch an-
getriebenen Schranken schließt und öffnet 
er diese in der Regel durch Knopfdruck, da 
die Schranken durch einen Elektromotor 
bewegt werden.

Zuggesteuert
Bei zuggesteuerten Bahnübergangssi-
cherungsanlagen ist im Regelfall eine 
Mitwirkung durch einen Bediener nicht 
erforderlich. Durch das Befahren von Gleis-
schaltmitteln durch einen Zug bzw. eine 
Rangierfahrt werden zuggesteuerte Bahn-
übergangssicherungsanlagen fahrzeugbe-
wirkt ein- und auch wieder ausgeschaltet. 
Der Bediener im Stellwerk übernimmt hier 
die Überwachung der Anlage und reagiert 
nur auf Unregelmäßigkeiten.

Signalgesteuert
Eine signalgesteuerte Bahnübergangssi-
cherungsanlage ist wie ein Fahrstraßen-
element in die Fahrstraße eingebunden. 
Somit gelangt das zugehörige Signal erst 
in die Fahrtstellung, wenn der Bahnüber-
gang gesichert ist bzw. wenn dessen Ein-
schaltbereitschaft geprüft und gegeben 
ist. Je nach Ausführung der Anlage kann 
eine Mitwirkung durch den Bediener er-
forderlich sein.

Neben der Art der Bedienung bzw. der Steu-
erung ist auch die Überwachung der Bahn-
übergangssicherungsanlagen ein wesent-
licher Aspekt, der bei dessen Betrachtung 
zu berücksichtigen ist.

Überwachung

Wärterbediente Bahnübergangssiche-
rungsanlagen werden in der Regel durch 
den Bediener selbst überwacht. Der Be-
diener kann den Bahnübergang direkt 
einsehen oder er kann ihn über eine Fern-
beobachtungsanlage mittels Kamera und 
Bildschirm beobachten (siehe auch Auszug 
aus Ril 819.9102).

Auszug aus Ril 819.9102 
Lastenheft TV-Anlagen an Bahnübergängen

Abschnitt 1.1 Allgemeine Forderungen
Aufgrund der Vorgaben der Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO) müssen 
Bahnübergänge mit Schranken von der Be-
dienungsstelle mittelbar oder unmittelbar 
eingesehen werden können. Durch die mittel-
bare oder unmittelbare Sicht auf den BÜ soll 
verhindert werden, dass Verkehrsteilnehmer 
durch Blinklicht- oder Lichtzeichenanlagen 
mit Vollschranken eingeschlossen werden.

Zuggesteuer te Bahnübergangssiche-
rungsanlagen können mittels Fernüberwa-
chungseinrichtung durch einen Bediener 
in der Regel vom nächstgelegenen Stell-
werk oder auch durch Signale überwacht 
werden. Abbildung 3 zeigt das Symbol 
einer zuggesteuerten Bahnübergangssi-
cherungsanlage auf der Bedienoberfläche 

(Lupe) eines Elektronischen Stellwerks 
(ESTW). Dabei handelt es sich um einen 
zweigleisigen Bahnübergang, der aus bei-
den Richtungen durch Zug- oder Rangier-
fahrten eingeschaltet wird. 

Bei der Überwachung von Bahnübergangs-
sicherungsanlagen durch Signale wird un-
terschieden in

n	 zuggesteuerte Bahnübergangssiche-
rungsanlagen, die durch ein Bahnüber-
gangssignal dem Triebfahrzeugführer 
die Sicherung oder Nichtsicherung  
des Bahnübergangs anzeigen (Abbil-
dung 4) und

	  
n	 zuggesteuerte Bahnübergangssiche-

rungsanlagen mit Überwachungssignal 
und optimierter Einschaltung. Hier zeigt 
das Überwachungssignal an, dass die 
Bahnübergangssicherungsanlage mit 
Befahren des Einschaltpunktes den 
Bahnübergang sichert.

Dem Triebfahrzeugführer wird die „Nicht-
sicherung des Bahnübergangs“ durch das 
Signal „BÜ 0“ und die „Sicherung bzw. die 
Einschaltung der Bahnübergangssiche-
rungsanlage“ mit dem Signal „BÜ 1“ an-
gezeigt (Abbildung 5).

Durch einen Bediener mittels Fernüber-
wachungseinrichtung zu beobachten-
de zuggesteuerte Bahnübergangssiche-
rungsanlagen werden im Sprachgebrauch 
auch kurz als Fü-Anlagen bezeichnet. Da-
bei steht das „Fü“ für „Fernüberwacht“.

Abbildung 1: Gesicherter wärterbedienter BÜ Abbildung 2: Schrankenwinden Abbildung 3: Symbol zuggesteuerter BÜ

Bahnübergang auf der 
ESTW-Bedienoberfläche
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Signalgesteuerte Bahnübergangssiche-
rungsanlagen sind, wie bereits oben be-
schrieben, in die Fahrstraße eingebunden 
und werden somit durch das zur Fahrstraße 
gehörende Hauptsignal überwacht. Auch 
wenn hier die Überwachung der Bahn-
übergangssicherungsanlagen wie bei den 
zuggesteuerten durch ein Signal erfolgt, 
handelt es sich hier um ein so genanntes 
Hauptsignal und kein Bahnübergangssig-
nal. So unterscheiden sich diese Anlagen 
durch die Art der Steuerung. Die haupt- 
signalüberwachten Bahnübergangssiche-
rungsanlagen werden in der Fachwelt auch 
kurz als Hp-Anlagen bezeichnet. Die Ab-
kürzung „Hp“ wird im Regelwerk als auch 
in der Fachliteratur allgemein für Haupt-
signal verwendet.

Bisher waren Regelungen für die Bedie-
nung von Bahnübergangssicherungsan-
lagen in den nachfolgend genannten Richt-
linien zu finden:
n	 Ril 482.9012; Elektronisches Stellwerk 

El S (Fa. Siemens),
n	 Ril 482.9016; Bahnübergangssicherun-

gen im Elektronischen Stellwerk,
n	 Ril 482.9032; Zuggesteuerte Bahnüber-

gangssicherungen,
n	 Ril 482.9033; Signalgesteuerte Bahn-

übergangssicherungen,
n	 Ril 482.9040; Elektronisches Stellwerk 

für den Signalisierten Zugleitbetrieb,
n	 Ril 482.9043; Elektronisches Stellwerk 

El L (Fa. Lorenz),
n	 Ril 482.9044; Elektronisches Stellwerk 

der Bauform Westinghouse,

n	 Ril 482.9045; ESTW Bauform Bombar-
dier,

n	 Ril 482.9046; Elektronisches Stellwerk 
Regional Bauform ZSB 2000,

n	 Ril 482.9090; ESTW mit Standardbe-
dienschnittstelle,

n	 Ril 482.9522; Zuggesteuerte Bahnüber-
gangssicherungsanlagen im ESTW.

Es existiert auch eine beachtliche Anzahl 
von Bahnübergangssicherungsanlagen, 
für die es lediglich örtliche Bedienungs-
unterlagen gibt bzw. gab. Dazu gehören 
unter anderem auch die wärterbedienten 
Schranken.

Bei der inhaltlichen Überarbeitung des Be-
dienregelwerkes für die Bahnübergangssi-
cherungsanlagen wurden auch die techni-
schen Planungsrichtlinien „Signalanlagen 
planen und vorhalten“ herangezogen und 
die für die Bedienung relevanten Sachver-
halte in die entsprechenden Richtlinien 
übernommen.

Struktur

Auch wenn bereits beim bisher gültigen Re-
gelwerk in der Gliederung einige der oben 
genannten Aspekte berücksichtigt wurden, 
so waren sowohl neue Stellwerksbaufor-
men als auch neue Bahnübergangssiche-
rungsanlagen mit neuen bzw. geänderten 
Funktionen nicht immer in das bestehende 
Regelwerk einzuordnen. 

Insbesondere wurden bei den ESTW Rege-
lungen in die Bedienungsunterlagen für die 
Stellwerke aufgenommen. Somit waren die 
Bediener gezwungen, in mehreren Regel-
werken, aber vor allem auch in örtlichen 
Unterlagen zur Bedienung bzw. Überwa-
chung der Bahnübergangssicherungs- 

anlagen nachzulesen. Aufgrund des Alters 
einiger Regelwerke bestand die Notwen-
digkeit, das vorhandene Bedienregelwerk 
zu überarbeiten und den aktuellen Erfor-
dernissen anzupassen.

Im Laufe der Weiterentwicklung der Stell-
werks- aber auch der Bahnübergangs-
sicherungstechnik wurden diese immer 
mehr miteinander verknüpft. In unter-
schiedlichster Weise wurden die Bahn-
übergangstechniken in die verschiedenen 
Stellwerksbauformen integriert bzw. spe-
zielle Anpassungen der Techniken unterei-
nander vorgenommen. Immer öfter über-
nahmen bzw. übernehmen Bediener des 
Stellwerks die Bedienung bzw. Überwa-
chung der Bahnübergangssicherungsan-
lagen. Ganz besonders mit der Entwicklung 
des ESTW auf Basis der Computertechnik 
ist eine neue Generation von Stellwer-
ken entstanden. Diese arbeiten weder 
mit mechanischen Abhängigkeiten wie 
die mechanischen und elektromechani-
schen Stellwerke noch mit elektrischen 
Abhängigkeiten wie die Relaisstellwerke. 
Hier übernehmen elektronische Bautei-
le, Mikroprozessoren und entsprechende 
Software die Steuerung. Eine völlig ande-
re Anzeige- und Bedienoberfläche ist die 
Folge. Diese ist mit den bis dahin gebauten 
älteren Stellwerksbauformen nicht mehr 
vergleichbar. 

Aus der unterschiedlichen Bedienung (Kur-
bel-, Hebel-, Tastenbedienungen oder Be-
dienkommandos) und der Anzeige im je-
weiligen Stellwerk ergab sich somit der 
entscheidende Grund für eine Trennung 
der Regelungen für die Bahnübergangs-
sicherungsanlagen im ESTW und solcher, 
die nicht an ein ESTW angebunden sind. 
Abbildung 6 zeigt die Melde- und Bedien-

Abbildung 4: Überwachungssignal

Überwachungssignal „BÜ 0“
Bahnübergang nicht gesichert

Überwachungssignal „BÜ 1“
Bahnübergang gesichert

Abbildung 5: Überwachungssignale nach Richtlinie 301

Q
ue

lle
 A

bb
ild

un
g:

 R
il 

30
1

Fo
to

: S
te

ph
an

 R
es

po
nd

ek



10	 BahnPraxis B 4 | 2015

einrichtung eines Gleisbildstelltisches und 
Abbildung 7 zeigt die Darstellung auf der 
Bedienoberfläche im ESTW. Genau diese 
Trennung war ein wichtiges Kriterium für 
die Neugliederung der Regeln.

Aufgrund der bereits weiter oben aufge-
zeigten Vielfältigkeit bei der Bedienung 
und auch bei der Überwachung war es not-
wendig, sich hier für eine bestimmte Syste-
matik zu entscheiden. Für die Neugliede-
rung des Regelwerks wurde als weiteres 
und gleichzeitig vorrangiges Kriterium die 
Art der Bedienung bzw. der Steuerung aus-
gewählt. Insbesondere durch die Art der 
Steuerung besteht ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal. Aber auch die Art der 
Überwachung der Bahnübergänge spielt 
eine Rolle und ist als weiteres Kriterium 
in die Neustrukturierung des Regelwerkes 
eingeflossen.

Regelwerksnummerierung

Die Regelwerksnummerierung erfolgte auf 
der Basis der Richtlinie (138.0202) „Orga-
nisation und Managementsysteme; Re-
gelungen planen, erarbeiten und in Kraft 
setzen“ dem Anhang 09 „Hinweise zur Ge-
staltung von Regelwerk“. Bereits aus der 
Nummer der Richtlinie soll eine Systema-
tik erkennbar sein. Die ersten drei Ziffern 
der Richtliniennummer sind zentral durch 
die Richtlinie 138 bereits vorgegeben. Die 
„4“ bezeichnet die Hauptgruppe und sagt 
aus, dass es sich um ein Regelwerk für den 
„Bahnbetrieb“ handelt. Die folgende Zahl, 

die „82“ steht für die Untergruppe „Signal-
anlagen bedienen“.

Die dem Punkt folgenden Ziffern werden 
durch den Fachautor bzw. die Organisa-
tioneinheit vergeben, die für das Regel-
werk verantwortlich zeichnen. Für die 
erste Stelle nach dem Punkt wurde fest-
gelegt, die Ziffer 6 für die Bahnübergangs-
sicherungsanlagen zu verwenden. Damit 
ist bereits aus den ersten vier Ziffern der 
Richtliniennummer erkennbar, dass es 
sich hierbei um ein Regelwerk  für den 
Bahnbetrieb zur Bedienung von Bahn-
übergangssicherungsanlagen handelt. 
Abbildung 8 zeigt die grundsätzliche Zu-
ordnung der Nummerierung zum Inhalt der 
Richtlinienreihe.

In der 2. Stelle, also für das „x“ nach dem 
Punkt, erfolgt die Zuordnung nach der Art 
der Bedienung bzw. der Anbindung der Bahn-
übergangssicherungsanlagen an eine Stell-
werkstechnik. Das heißt, es erfolgt die Be-
dienung und Überwachung von einem ESTW 
oder von einem Stellwerk, das nicht zu den 
ESTW gehört. Die dafür verwendeten Ziffern 
0 bis 3 stehen für die folgenden Inhalte:
0 	= 	allgemeine Regeln für alle Bahnüber-

gangssicherungsanlagen,
1 	= 	wärterbediente Bahnübergangssiche-

rungsanlagen,
2 	= 	Bahnübergangssicherungsanlagen die 

nicht in ein Elektronisches Stellwerk 
eingebunden sind,

3 	= 	Bahnübergangssicherungsanlagen im 
ESTW.

Die 3. Stelle nach dem Punkt, also das „y“ 
unterscheidet nach der Art der Steuerung 
der Bahnübergangssicherungsanlage. 

Dafür wurden die Ziffern 0 bis 6 mit folgen-
der Bedeutung verwendet:
0	= 	enthält die Regeln, die für alle Steue-

rungsarten gültig sind,
1	 = 	Regeln für signalgesteuerte Bahnüber-

gangssicherungsanlagen,
2	 = 	Regeln für zuggesteuerte Bahnüber-

gangssicherungsanlagen,
3	 = 	Steuerungs- und Überwachungsarten, 

die miteinander kombiniert sind,
4	=	 Regeln für mechanisch bediente 

Schranken,
5	 =	 Regeln für elektrisch bediente Schran-

ken,
6	=	 Regeln für die Bedienung von Sperr- 

und Meldeeinrichtungen.

Die letzte Ziffer der Richtliniennummer 
unterscheidet nach der folgenden Syste-
matik in:
1 	= 	Allgemeine Regelungen bzw. Regeln 

zur Bedienung,
2	 = 	Regeln zur Beherrschung von Unregel-

mäßigkeiten,
3	 = 	Regeln für besondere Anlagen, die 

nicht in die Gliederung passen,
4	= 	Regeln für besondere Anlagen, die 

nicht in die Gliederung passen,
5	 = 	Regeln für besondere Anlagen, die 

nicht in die Gliederung passen,
9	= 	Begriffsbestimmungen.

Die Regelungen unter den Ziffern 3 bis 5 
scheinen wegen der gleichen Überschrif-
ten gleich zu sein. Dem ist aber nicht so. Es 
gibt gerade bei den Bahnübergangssiche-
rungsanlagen eine beachtliche Anzahl von 
unterschiedlichen Anlagen, die in Aufbau 
und Bedienung von denen unter der Ziffer 
1 beschriebenen Anlagen abweichen.

Nach der bereits weiter oben genannten 
Richtlinie 138.0202 für die Erstellung des  
Regelwerks besteht die Möglichkeit, er-
gänzende Bestimmungen, Erläuterun-
gen, Checklisten, usw. in Anhängen auf-
zunehmen und besondere Vorgaben für 
bestimmte Geltungsbereiche in Zusätze 
zu fassen. Für die Neustrukturierung des 
Bedienregelwerks für die Bahnübergangs-
sicherungsanlagen wurden diese Möglich-
keiten auch genutzt.

Zum Beispiel wurden die Bezeichnung der 
Tasten und die Kommandos einschließ-
lich ihrer Bedeutung für die Bedienung 

Bahnübergangsan-
schaltmelder

Abbildung 6: Bedien- und Meldefeld für BÜ auf dem Stelltisch eines Gleisbildstellwerks

BahnPraxis Aktuell

Bahnübergangsfreimelder

Bahnübergangshilfsfreimelder

Bahnübergangstaste
gleichzeitig Gleistaste

Automatiksperr-
melder
Bahnübergangs-
anschaltmelder

Fehlermelder

Automatiksperr-
melder

Bahnübergangs-
anschaltmelder

Gleistaste

Dauereinschalt-
melder

Bahnübergangs-
anschaltmelder

Vorsichtmelder

Bahnübergangs-
hilfsfreimelder

Bahnübergangs-
freimelder
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der zugehörigen Bahnübergangssiche-
rungsanlage als Anlage zur Richtlinie 
aufgenommen.

Grundsätzlich ist in der jeweiligen Richt-
linie die Regel, die sich auf alle Herstel-
ler und Anlagen, ggf. aber auch auf ein-
zelne Hersteller oder Anlagen beziehen 
kann, beschrieben. Weichen Regeln oder 
Beschreibungen davon ab, dann sind die-
se in einem Zusatz zu den Richtlinien be-
schrieben. Müssen durch den Fachautor 
vom Hauptdokument abweichende Regeln 
erstellt werden, so verwendet man hier für 
die Nummerierung der Zusätze die Zahlen 
von 01 bis 30. Beziehen sich Abweichun-
gen in der Anzeige oder Bedienung auf eine 
Herstellerfirma, wird ebenfalls in der Regel 
durch den Fachautor ein Zusatz erstellt. 
Um auch hier eine Regelmäßigkeit bzw. 
den Wiedererkennungswert zu erhalten, 
bezieht sich die Zahl, die den Zusatz be-
zeichnet, immer auf denselben Hersteller. 

Nachfolgend sind Herstellerfirmen und die 
für diese zugeordneten Nummern der Zu-
sätze aufgelistet:
31	 Fa. Siemens,
32	 Fa. Thales (Lorenz, Acatel),
33	 Fa. Bombardier,
34	 Fa. Scheidt & Bachmann,
35	 FA. Ansaldo,
36	 Fa. Westinghouse,
37	 Fa. Tiefenbach.

Hier ein Beispiel, wie die Umsetzung der 
oben beschriebenen Struktur erfolgte:
n	 482.6113, „Wärterbediente Bahnüber-

gangssicherungsanlagen; BÜS 72 Sperr- 
und Meldeeinrichtung“ beinhaltet den 
Richtlinientext,

n	 482.6113A01, im Anhang sind die Be-
zeichnungen zusammengefasst,

n	 482.6113Z01, im Zusatz sind die Regeln 
beschrieben, wenn diese Anlage als An-
rufschranke betrieben wird und

n	 482.6113Z31, der firmenspezifischer Zu-
satz für die Abweichungen bzw. Beson-
derheiten, die bei den Anlagen der Fa. 
Siemens zu beachten sind.

Um dem Bediener das Nachschlagen und 
Suchen der Bezeichnungen für die Tasten, 
Melder und Zählwerke zu erleichtern, wur-
den diese übersichtlich in einer Tabelle, 
dem Anhang A01, aufgelistet.

Die Bedienung der Anrufschranken bei BÜS 
72 Sperr- und Meldeeinrichtung weicht von 
der allgemeinen Bedienung ab. Die Abwei-

chungen bzw. besonderen Bedienhand-
lungen sind deshalb in einem Zusatz, dem 
Zusatz Z01 geregelt.

Die Anzeige- und Bedienelemente auf dem 
Stelltisch der Firma Siemens unterscheiden 
sich von denen im Richtlinientext beschrie-
benen. Gemäß der oben vorgestellten Liste 
mit den Herstellerfirmen erhält der erstellte 
Zusatz die Nummer Z31.

Zusammenfassung

Mit der Neustrukturierung und der Über-
arbeitung des Bedienregelwerks für Bahn-
übergangssicherungsanlagen wurde die 
Übersichtlichkeit wesentlich verbessert. 
Die aufgrund der Struktur des ehemali-
gen Regelwerks bedingten Wiederholun-
gen und Mehrfachnennungen konnten 

reduziert bzw. ganz vermieden werden. 
Die Ver wendung einheitlicher Begrif-
fe war ein Grundanliegen bei der inhalt- 
lichen Überarbeitung. Durch die Verwen-
dung von Abbildungen und Fotos konnte 
auch die Anschaulichkeit verbessert wer-
den. In Zukunft erhält der Bediener einer 
Bahnübergangssicherungsanlage nur die 
für ihn erforderlichen Richtlinien. Mit der 
Neustrukturierung wurde der Umfang der 
einzelnen Richtlinien reduziert. Damit las-
sen sich Änderungen in Zukunft schneller 
und mit weniger Aufwand realisieren.	 n

Abbildung 8: Systematik der Richtliniennummerierung

Abbildung 7: Darstellung des BÜ auf der Bedienoberfläche eines ESTW

Systematik der 
Richtliniennummerierung

BÜ-Meldefeld für 
Bahnübergänge 

der Überwachungs-
art Fü

BÜ Bezeichner

Gleisabschnitt

Gleisabschnitt

BÜ Gleis

BÜ-Störungs- bzw. 
Zeitüberschreitungs-
melder
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BahnPraxis Spezial

Da der Winter 2013/2014 – mangels Schnee 
– nahezu völlig ausgefallen ist, konnten 
nun erstmals mit dem Wintereinbruch Ende 
Dezember 2014 belastbare Ergebnisse be-
züglich Qualität und Quantität zur neu ge-
regelten Vorgehensweise im Winterdienst 
erzielt werden. In diesem Artikel wollen wir 
nun über die bei der Südostbayernbahn 
(SOB) gemachten Erfahrungen zum neu 
strukturierten Winterdienst berichten.

Wie „BahnPraxis“ mit Ausgabe vom Okto-
ber 2012 schilderte, hatte sich die SOB auf-
grund der bis dahin anhaltenden Schwie-
rigkeiten bezüglich Qualität und Quantität 
im Winterdienst entschieden, die Durch-
führung des Winterdienstes neu zu organi-
sieren. Die primären Probleme bestanden 
darin, dass weder die Sicherungsleistun-
gen noch die Durchführung der Räumung 
dem qualitativ hohen Anspruch der SOB 
entsprachen. In letzter Konsequenz wur-
den die Leistungsdefizite auf dem Rücken 
der Kunden ausgetragen und das wollte 
die SOB so nicht länger hinnehmen und 
hat im Sinne der Kunden damit begonnen, 
Planungen zu einer drastischen Verände-
rung aufzunehmen.

Im Ergebnis kam folgende neue Organisa-
tion im Winterdienst zustande:
n	 Sicherungsleistung und Arbeitsaufsicht 

in Personalunion in Eigenleistung sowie
n	 Durchführung der Räumleistung durch 

ortsansässige, leistungsstarke und zu-
verlässige Unternehmen.

Obwohl die Kosten der Stundensätze eige-
ner Mitarbeiter und ortsansässiger Bau-
firmen im Vergleich zu bisher eingesetzten 
Generalunternehmer höher sind, konnten 
durch folgende Effekte die Kosten kompen-
siert, ja sogar gesenkt werden:
n	 Hervorragende Ortskenntnis: schnell 

bei erforderlichen Entstörungen.
n	 Hervorragende Anlagenkenntnis: Da-

durch werden gezielt betriebswichtige 
Anlagen zur erforderlichen Betriebszeit 
vorgehalten.

n	 Sofortiger Arbeitsantritt: keine unver-
hältnismäßig weiten Anfahrtswege 
mehr.

n	 Leistungsstarke und ortsansässige Bau-
arbeiter als Räumkräfte im operativen 
Winterdienst.

n	 Einsatz eigener Sicherungspersonale, 
die zudem in Personalunion die wich-
tige Aufgabe der Aufsicht übernehmen 
und somit die Leistungsinteressen des 
Auftraggebers, also der Südostbayern-
bahn, in vollem Umfang erfüllen.

n	 Wesentlich höhere Anlagenverfügbar-
keit durch entsprechende Leistung und 
Qualität.

Als Quintessenz daraus muss festgestellt 
werden, dass die Entscheidung, den Win-
terdienst bei der SOB bedarfsgerecht zu 
regeln – im Sinne der SOB und der Kunden 
– die beste Entscheidung war.

Auch das in „BahnPraxis“ 10/2012 vorge-
stellte Pilotprojekt „Geothermische Wei-

chenheizung“ wurde nun bei der SOB rea-
lisiert und im Bahnhof Sulzbach in 2013 in 
Betrieb genommen. Mit diesem deutsch-
landweit einmaligen Pilotprojekt werden 
auf der Rottalbahn zwei Weichen ökolo-
gisch nachhaltig mit Erdwärme geheizt. 
Erfahrungen zeigen, dass mit dieser geo-
thermischen Weichenheizung die Weichen 
im Winter hervorragend eis- und schneefrei 
gehalten werden.

Die Herstellkosten sind für diese Technik 
im Vergleich zu konventioneller elektri-
scher Weichenheizung höher, allerdings 
senken sich durch Einsparung des elektri-
schen Energiebedarfs die Betriebskosten 
um bis zu 60 Prozent. Und nicht zuletzt 
wird somit auch ein wesentlicher Beitrag 
zur Co2-Reduzierung geleistet.

Ausblick

Als nächstes will die SOB mehr Qualität bei 
der Durchführung des Winterdienstes auf 
Bahnsteigen aller 80 Bahnhöfe und Statio-
nen herbeiführen. Auch dieser Bereich soll 
durch eine SOB-seitige Planung zur Durch-
führung der Räumleistung übernommen 
werden. Wie bisherige Erfahrungen zeigen, 
kann hier durch eine alternative operative 
Durchführung der Räumleistung und durch 
eine begleitende Eigenleistung der SOB die 
Qualität wesentlich verbessert werden.	n

Südostbayernbahn setzt neue Akzente beim 
Winterdienst 
Manfred Kleinschwärzer, DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, Leiter Instandhaltung, Mühldorf

Mit der Wintersaison 2013/2014 betrat die Südostbayernbahn nach intensiver Vorplanung und Vorbereitung ein neues 
Terrain, um den Winterdienst im Bereich der Infrastruktur (Gleise, Weichen, Bahnübergänge und Rangierwege) durch-
zuführen.
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